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Anhang für das Geschäftsjahr 2020 
 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der APH Service GmbH wurde auf der Grundlage 
der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den 
ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren 
gegliedert worden. 
 
Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 HGB. Gemäß 
§ 9 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss jedoch nach den Vorschriften für große 
Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. 
 
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des 
Jahresabschlusses wurden daher nicht in Anspruch genommen. 
 
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB 
aufgestellt. 
 
 
Bilanzierungsmethoden 
 
Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss 
angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für große Kapitalgesellschaften 
geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-
Gesetzes aufgestellt.  
 
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungs-
posten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die 
Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen 
verrechnet worden. 
 
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb 
dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung 
des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben 
wurden, wurden nicht bilanziert. 
 
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden 
nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. 
 
 
Bewertungsmethoden 
 
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz 
des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des 
Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. 
 
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis 
zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen 
Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.  
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Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. 
Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung 
berücksichtigt worden. 
 
Die Vorschriften des BILRUG wurden angewendet. 
 
 
Sachanlagen 
 
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.  
 
Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen 
Vermögensgegenstandes. 
 
 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag 
angesetzt. 
 
 
Verbindlichkeiten 
 
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über 
den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. 
 
 
Rückstellungen 
 
Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen 
Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.  
 
 
Gewinn- und Verlustrechnung 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) 
aufgestellt. 
 
Eine Pflicht zur Aufgliederung der Umsatzerlöse nach § 285 Nr. 4 HGB hat sich nicht ergeben. 
 
Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten in voller Höhe das Ergebnis der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. 
 
 
Sonstiges 
 
Zum Stichtag haben die folgenden Beschäftigungsverhältnisse bestanden: 
 

 
2020 Vorjahr 

Arbeitnehmer 231 200 
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Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens – 
unverändert – geführt durch 
 
 Herrn Ulrich Renziehausen. 
 
Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich 
im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.  
 
Die Geschäftsführung hat für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Tantieme von 18.000,00 € 
erhalten. 
 
Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gem. 
§ 286 IV HGB. 
 
 

Gesamthonorar des Abschlussprüfers 
 
Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das abgeschlossene Geschäftsjahr ist mit netto 
€ 7.700,00 im Abschluss berücksichtigt. 
 
 

Gesellschafter 
 
Gesellschafter der APH Service ist zu 100% die Stadt Wuppertal. 
 
 

Ergebnisverwendung 
 
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von € 169.737,90 in voller 
Höhe an die Gesellschafterin auszuschütten. 
 
 
 
Wuppertal, den 09. Juli 2021 
 
 
 
 
Die Geschäftsführung 
gez. Ulrich Renziehausen 
 
 


